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HopwoodmitdeniTitel: LivingPictures.
Erschienen 1899 bei der Gutenberg Preß,
Ltd, London. Auch finden Sie in dem Buche
auf Seite 190 Abbildungen über die
verschiedenen früher benutzten Perforationsformen.

113. Imperial, Königsberg. Ihre Anfrage
ist sehr mäßig. Es ist natürlich sehr schwer
zu sagen, welcher Aufnahme-Apparat für
Kinofilms der beste ist. — Zunächst hätten
Sie uns mitteilen müssen, weiche Anforderungen

Sie stellen und was Sie überhaupt
aufzunehmen gedenken. Leider ist in
Deutschland noch keine Fabrik, die
erstklassige Apparate eigener Konstruktion her-

Vertragsxvidrige Lieferung und ihre
Rechtsfolgen. Folgender Rechtsfall ist uns
vorgelegt worden: Ein Theaterbesitzer hatte
mit einer Verleih-Firma einen Vertrag
abgeschlossen, der ihm die Lieferung eines
Wochenprogramms sichert, in welchem sich
jedesmal die Liraufführung eines Films
befinden muß, der in dem Bezirk seines Theaters
noch nicht gelaufen ist. Die Verleih-Firma
war einmal jedoch nicht in der Lage, die
vereinbarte Uraufführung zu liefern, und hat
statt dessen einen andern Film geliefert, der
jedoch keine »Liraufführung« im Sinne des
Vertrages der Parteien darstellte. Der
Theaterbesitzer hat diesen Film angenommen,
und hat ihn auch behalten, als ihm die
Verleih-Firma später den ausgebliebenen,
Uraufführungsfilm anbot. Der Theaterbesitzer
fragt uns nun, ob er verpflichtet sei, für diesen

Ersatzfilm, den gleichen Preis zu zahlen,
wie er ihn sonst für sein Wochenprogramm
einschließlich einer solchen Uraufführung
vereinbartermaßen zahle. Er betont noch
besonders, daß er durch die Nichtlieferung
der vereinbarten Uraufführung Schaden
gehabt habe, weil er für den Uraufführungsfilm

entsprechend große Reklame gemacht
habe, die durch Nichtlieferung dieses Films
wertlos geworden sei. Er gibt aber auf der
anderen Seite zu, daß er auf den Lirauf-
führungsfilm, als dieser ihm am nächsten
Tage angeboten wurde, verzichtet habe,
weil der Ersatzfilm bei seinem Publikum
sehr gut eingesdilagen habe.

Antwort: Es kann keinem Zweifel
unterliegen, daß die Verleih-Firma für
einen alten Ersatzfilm unmöglich den gleichen

stellt, da die wenigen, die man baut, lediglich
sehr mäßige Nachahmungen ausländ i-

scher Modelle sind. Sehr große Verbreitung:
haben die Typen von Alfred Darling in
Brighton nebenher dürften dann die Pathé-
Apparate die größte Verwendung finden.
Sehr gute Modelle baut Prévost, Gillon und*
Debrie in Paris. Weiter ist zu erwähnen die
Firma Newman 'SD Sinclair in London und
Giglio in Turin, außerdem Bell SsiD Howell
in Chicago Uns sind etwa 200 verschiedene
Systeme bekannt und haben sich eben nur
wenige behauptet bezw. den Anforderungen
der Praxis genügt. Wenn Sie uns nähere
Angaben zukommen lassen, dann sind wir
gern bereit, mit Einzelheiten zu dienen.

Preis fordern darf, wie für einen Urauf--
führungsfilm. Dabei ist es vollkommen-,
gleidigiltig, ob der alte Ersatzfilm beimi
Publikum Erfolg hat oder nicht. Denm
entscheidend ist allein, daß die Verleih-
Firma nicht vertragsgemäß geliefert hat,-
und da der Wert des alten Ersatzfilms ein,
geringerer ist, als der des neuen
Uraufführungsfilms, so muß sie sich eine ent--
sprechende Minderung des Verleihpreisesgefallen

lassen. Wenn zwischen Verleiher
und Theaterbesitzer Lieferung eines Films
zur Uraufführung, d. h zur wirklich ersten;
Aufführung in dem Bezirk, in dem sich das
Theater befindet, vereinbart ist, so darf
der Verleiher nicht irgend einen Ersatz-
Film liefern, dessen Wert natürlich ein ge--
ringerer ist, als der eines sogenannten
Uraufführungs-Films. Ob jedoch der
Theaterbesitzer im vorliegenden Falle:
berechtigt ist, Schadensersatz wegen
Nichtlieferung des Llraufführungs-Films-
zu verlangen, und ob er insbesondere-
Erstattung der Rcklamekosten für den.
nicht gelieferten Liraufführung zu verlangen
berechtigt ist, erscheint zweifelhaft.
Vorraussetzung für die Geltungmachung eines.
Entschädigungsanspruches ist der genau
substanziierte und belegte Nachweis des-
entstandenen Schadens. Da aber der
Theaterbesitzer in unserem Falle zugegeben
hat, daß der Ersatzfilm dem Publikum sehr
gut gefallen habe, und da er auf Lieferung-
des Llraufführungsfilms infolgedessen sogar
ausdrüddich verzichtet hat, so dürfte es ihm
einigermaßen schwer fallen, den Nachweis-
zu erbringen, daß er einen Ausfall an Ein=
nahmen erlitten hat. — nn.

Wh% RECHTSAUSKÜNFTE mm
Unser Syndikus Rechtsanwalt Dr. H. KOHLEN gibt unsern Lesern in allen
juristischen Fragen durch Vermittlung der Schriftleitung gern Auskunft. -—¦
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Liopwood mir demDteL Livingpicrures.
Lrscbienen 1899 be! cier Ourenberg prest,
Lrd, London, Aucb linden Lie in dem öucbe
suf Leite 190 Abbildungen über die ver»
scbiedenen früber benutzten perlorslions»
formen.

//Z. /m/?er/«/, /<ö/Zl^5öe^L, Ibre Anfrage
ist sebr mästig, Ls ist narürlicb sebr scbwer
:u ssgen, welcber Aufnsbme»Apparat für
Kinobims cler beste ist. — ^unäcbst bstten
Lie uns mitteilen müssen, weicbe Anforde»
rungen Lie stellen und was Lie überbsupt
Sllf^unebmen gedenken, Leider ist in
OeutscKIand nocb Keine Fabrik, die erst»
KIsssige Apparate eigener Konstruktion Ker-

stellt, cls ciie wenigen, clie msn bsut, leclig»
iicb sebr mästige l>lackgbmungen ausländ!»
scber Modelle sincl, Lebr groste Verbreitung^
bsben clie 'fvpen von Alfred Osrling in
örigbton nebenber dürften dsnn diepstbe-
Appsrsle die gröstte Verwendung linden,
Lebr gute Modelle bsut prevost, Oiilon uncl
Oebrie in ?sris, Weiter ist Nu erwäbnen di?
dirrns I>Iewman W Linolsir in London und
Oiglio in 1"urin, susterdem öell Powell
in Obicago Lins sind etwa 200 verscbieden?
Lvsteme bekannt und bsben sicb eben nur-
wenige bebsupterbe^w, den Anforderunger,
der Praxis genügt. ''Venn Lie uns nsber?
Angsben Zukommen Isssen, dsnn sind vir-
gern bereit, mir Lin^elbeiren ?u dienen.

Linser ZvndiKus Kecbtssnwslt Or. ?l. KOLILLI>I gibr unsern Lesern in slien
juristlsoben l'rsgen durcb Vermittlung der Zcbrifrleiiung gern Auskunft, >—

l/e^ra^sir/Ä/iL« ^./e/erunF u„c/ ,^^e?

/?ec/kt.>k/o/^n, folgender Kecbtsfgl! ist uns
vorgelegt worden : Lin 1'besterbesis^er Kstte
mit einer Verleib-l'irma einen Vertrsg sb»
gescblossen, der ibm die Lieferung eines
Wocbenprogrsmms sicbert, in welcbem sicb
jedesmsl die LIrsuffübrung eines l'ilrns be»
linden must,der in dem IZe:irK seines Ibesters
nocb nicbt gelsuken isr, Oie Verleib-Lirmg
war einmsi jedocb nicbt in derLgge, die ver»
einbsrte LIrsuffübrung?u liefern, und bst
ststt dessen einen snciern Lilm geliefert, der
jedocb Keine »LIrsuffübrung« im Linne des
Vertrages der ?srteien darstellte. Oer 1"bc»
sterbesit^er bat diesen Liim angenommen,
und bat ibn aucb bebalten, als ibm die Ver-
leib-Lirmg später den ausgebliebenen, Llr»
auffübrungsblm anbot, Oer 'Lbeaterbesit^er
fragt uns nun, ob er verpllicbtet sei, für die»
sen Lrssr?f,lm, den gleicben preis :u ?sblen,
wie er ibn sonst für sein Wocbenprogrsmm
einscliliestlicb einer solcben LIrsuffübrung
vereinbsrtermssten 2sble. Lr betont nocb
besonders, dsst er durcb die I^icbrlieserung
der vereinbarten LIrsuffübrung Lcbsden ge-
bsbt bsbe, «eil er für den Llrsuffübrungs»
lilm entsprccbcnd groste KeKlsme gemscbt
bsbe, die durcb I^icbrliefcrung dieses Liims
wertlos geworden sei, Lr gibt sber suf der
snderen Leite ?u, dsst er suf den LIrsuf»
Illbrungsiilm, sls dieser ibm sm näcbsten
l'sge angeboten wurde, vergilbtet bsbe,
weil der Lrsst^film bei seinem ?ublikurn
sebr gut cingescl^lsgen bsbe.

Antwort: Ls Kann Keinem 2weifel
unterliegen, dast die Verleib-Lirms für
einen alten LrssI^Iilm unmöglicb den gleicben

preis fordern dsrf, wie für einen LIrsuf--
fükrungsfilm. Osbei ist es vollkommene
gleicbgiltig, ob der slte Lrsgkkilm beim
Publikum Lrlolg bst oder nicbt, Oenm
enlscbeidencl ist sllein. dsst die Verleib»
Lirms nicbt vertrsgsgemäst geliefert Kst^
und ds der Wert des siten Lrssl^tilms ein,
geringerer ist, sls der des neuen LIrsuf»
fübrungslilms, so must sie sicb eine ent^
sprecbende IVlinderung des Verleibpreises.
gefallen lassen. Wenn ^wiscben Verleibe»-
und t^besterbesit^er Lieferung eines Lilm^
2ur Llrauftübrung, d, b :ur wirklicb ersten?
Auffübrung in dem Le-irK, in dem sicb das
l'bester bebndet, vereinbart isr, so darf
der Verleiber nicbr irgend einen Lrsstg-
Liim liefern, dessen Werk nstürlicb ein ge»-
ringerer ist, als der eines sogenannten
Llrsuffübrungs»LiIms. Ob jedocb der
1°besrerbesir?er im vorliegenden Lsllc:
berecbtigr ist, 8cbsdenserssk2 wegen
I>!ieKl>ieferllng dcs Llrsuffübrungs »Liims
iu verlangen, und ob er insbesondere
Lrststtung der KcKIsmeKosten für den.
nicbt gelieferten LIrsuffübrung 2U verlangen,
berecktigt ist, crscbeint Tweifcibsft. Vor»-
susser^ung für die Oelkungmacbung eines.
Lnrscbädigungsansprucbes isr der genau
subsrgn-iierke und belegre i>lackweis des^.

enrslsndenen Lcbsdens, Os sbcr der 1"be»
slerbesir^er in unserem Lsiie Zugegeben
bsr, dsst der Lrssriblm dem publikuin sebr-

gur gefallen bsbe, und ds er suf Lieferung/
des Llrsuffübrungslüms infolgedessen sogsr
susdrückiicb verdicktet bat, so dürfte es ibm
einigermasten scbwer fallen, den NIscbweis
?u erbringen, dsst er einen Ausfall sn Lin«
nsbmcn erlilken bar. — nn.
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